
 

 

Rubrik: Baugesuche 
Unterrubrik: Baugesuch 
Publikationsdatum: KABBE 10.06.2026 
Meldungsnummer: BP-BE10-0000009029 
 

Publizierende Stelle 
Kanton Bern - RSTA Biel / Bienne, Freiburgstrasse 453, 3018 Bern

Baugesuch: Jäissbergweg, Bellmund

Bauherrschaft:  
Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband SWG 
CHE-107.206.974 
Bremgartenweg 3a 
3252 Worben 

Die Bauherrschaft ist Projektverfasser/in 

Bauvorhaben:  
Erneuerung und Erweiterung der Trinkwasserhauptleitung im Jäissbergweg 

Jäissbergweg , 2564 Bellmund  

Standort:  
Jäissbergweg, 2564 Bellmund; Parzellen Nrn. 3, 6, 26 und 892; Koordinaten: 2’586’517 / 
1’217'323, 2’586’452 / 1’217'513, 2’586’011 / 1’217'202, 2’585’906 / 1’217’241 

Nutzungszone und/oder Überbauungsordnung:  
Wald, Landwirtschaftszone (LWZ), Wohnzone 2b (W2b), öffentlicher Verkehrsraum 

Schutzzone/Schutzobjekt:  
Archäologisches Schutzgebiet; Umsetzungsperimeter Wildwechselkorridore von 
nationaler Bedeutung; Historische Verkehrswege von nationaler Bedeutung 

Gewässerschutzbereich/Massnahme:  
Gewässerschutzbereich üB 

Ausnahmen:  
Bauen ausserhalb des Baugebietes nach Art. 24 ff. RPG; Nichtforstliche Kleinbauten  
und -anlagen im Wald nach Art. 14 WaV und Art. 35 KWaV und Unterschreiten des 
Waldabstandes nach Art. 25 KWaG 



Ort der Planauflage:  
Gemeindeverwaltung Bellmund, Lohngasse 70, 2564 Bellmund 
Elektronische Auflage: https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instances/277039 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich 
und begründet im Doppel beim Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, 
Postfach 304, 2560 Nidau einzureichen. Lastenausgleichsansprüche, die nicht innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist angemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten und weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 
35b BauG).  

Gestützt auf Artikel 97 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die 
Landwirtschaft (LwG) sind die aufgrund der Gesetzgebung über den Natur- und 
Heimatschutz, den Umweltschutz und die Wanderwege legitimierten Organisationen zur 
Einsprache berechtigt. 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 13.07.2026 

Kontaktstelle:  
Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Postfach 304, 2560 Nidau
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